
II.

Gesammelte Urkunden
zu den

„Ptiträgeil zur Geschichte iies Aiilich-Klevischcii klbschlistsstreites 11. s. m."

iiu 9. und 11. Jahrgänge dieses Buches.

Von I. K. ZZorn.

(Dritte Folge.)

1.

Bescheid für den Herren Pfaltzgraff Philips

Wilhelmen rc. über die gebettene Coinm nnication

der Gülich - und Bergischen Stand Anbringen,

Item die gesuchte Verschönung der rosorvirten Platze.

15. April 1638.

Der Römischen Kayserl. Majest. Unserm allergnädigsten F^erren ist

in Unterthänigkeit rokorirt und vorgebracht worden, was der Durchlauch¬

tigster Fürst Herr Philips Wilhelm Pfaltzgraff bey Rhein im Nahmen

seiner Dnrchl. Herren Vatters oto. in zweyen Nomorinlion unterm

9. dieses Monats ^.prilis, wider die Gülich- und Bergische Land-Stände in

Unterthänigkeit klagend angebracht, und darbet) wegen der durch Hochge¬

melt dero Herren Votieren mehrmalen gesuchter Oomiuunioation bemelter

Ständ einbringens so wohl als Befrepung der rosorvirten Plätze, und

sonderlich der Statt Düsseldorfs mit mehreren! gebetten hat.

Wie nun Sr. Fürstl. Dnrchl. Herr Vatter, Herr Pfaltzgraff Wolfgang

Wilhelm ans; denen Ihrer Dnrchl. Insiuuirten unterschiedlichen rsso-

lutiouibns und rssoriptis den Inhalt besagter Ständ beschehenen An¬

bringens genugsam abzunehmen gehabt Sr. Fürstliche Dnrchl. auch selbst

unschwer zu erachten, daß allerhöchstgemelt Ihre Kapserl. Majest. albereit,

von dero Hoffs-Kriegs-Rath aus; dero Zonoral Oornmissario Arnolden

Bopmer, derentwegen gemessen Befelch ertheilt, worbep und weilen Ihre

Dnrchl. von denselben nngezweiffelt dero allergnädigste Intention nunmehr

vernommen haben werden sie es dan nachmals gnädigst bewenden lassen.

Welches anff allerhöchstgedachte Ihre Kayserl. Majest. mehr besagtem

Herren Pfaltzgraffen zu Bescheid anzudeuten gnädigst anbefohlen die seiner

Dnrchl. darbet) mit Kayserl. Gnaden und allem guten wolgewogen verbleiben.

LiZnatum Wien den 15. ^pril 1637.

;Hicr würde einzufügen sein die im 6. Jahrg. dieses Buches S. 56 — 59 veröffentlichte
„Union der Clcv- vnd Märkischen Stände", üo anno 1637. 3. Vo-Wr.)
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2.

Ferner Bescheid ratiauo potitno oommuniontionis.

22. ^.xril 1638.

Die Römische Kayserliche Majest. Unser allergnädigster Herr, haben

Jhro in Untertänigkeit vorgetragen nnd rokoriren lassen, was bey dero-

selben Ihre Fürstl. Dnrchl. Pfaltzgraff Philips Wilhelm zu Newbnrg,

in Nahinen und an statt seines Herren Vatteren, Herren Wolffgang

Wilhelinen Pfaltzgraffen, ete. Wegen oommuuioatioii deren von den

Gülischen und Bergischen Ständen eingebrachten Klagen und Beschwerden

anderwärts in Unterthänigkeit angebracht und gehorsainbst gesucht und

gebetten hat, wiewohl nun allerhöchst gemelte Kayser. Majest. ans; hiebevor

bereits eingezogenen nnd anderen wohlgegründeten Ursachen einige Llommrc-

uiontiou zu verwilligen niemahlen vor nöthig zu seyn befunden: So haben

jedoch dieselbe aufs besagtes Herren Pfaltzgraffen Fürstliche Dnrchl. die

von den Gülich- und Bergischen Ständen zur höchstgemelter Kayserl.

Majest. iulormatiau eingereichte alleruntcrthänigste Ablehnnngs-schrift

allein zur Wissenschafft ooiumunioirt werden solle, jedoch dero Gestalt

und also, daß allerhöchsternendte Kayserl. Majest. durch diese verwilligte

Coiruuuniontion weder der in Gott ruhender Herr Vatter höchstseeligster

Gedächtnus noch der von Jhro selbst anßgangenen Kayserlichen rosolu-

tiouibus Doorotis öö rosoriptis in wenigsten xraosuclioirt, noch dieselbe

anffgehebt oder eingestelt seyn. Sondern daß denselben alles ihres Inhalts

würcklich nachgelebt werden solle, welches etc.

Wien, 22. ^.prilis 1638.

3.

Oommissio anff in benendte Herren Reichs Hoff-Rähte, wegen

gütlicher Verglcichnng der zwischen Pfaltz-Newbnrg nnd den

Gülich- und Bergischen Ständen schwebenden Öikkoroutiou.

18. Maji 1638.

Von der Röm. Kayserl. Majest. nnsers allergnädigsten Herrn, wegen

deroselben Reichs Hoff-Räthen Herrn Tobiassen von Haubitz Freyherren,

Herren Otto Melandern, Herren Conrad Hiltbranden nnd Herrn Jnsto

Gebharden, allen dreyen der Rechten Doctoren hiemit in Gnaden anzu¬

zeigen, dieselbe haben sich guter niassen zu erinnern, was von etlichen

Jahren hero, so wohl bey der jüngst abgelebten in Gott seeligst ruhender,

als auch der jetzt regierenden Kays. Kayscrl. Majest. Majest. anff Seithen

der Gülich- nnd Bergischen Ritterschafft nnd Land-Stände gegen und

wider Ihre Fürstl. Dnrchl. Herr Pfaltzgraff Wolffgang Wilhelmen von

Newbnrg in unterschiedlichen Uunotou, für vielfältige Klagen und Beschwerden

in unterthänigkeit gehorsainbst vorgebracht, nnd was allerhöchstgedachte

Kayserl. Majest. darauff sich in ein nnd andern in unterschiedlichen rosa-

lutiouibus und Doorotis allergnädigst erklärt haben.
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Wie nim allcrhöchstgedachte Kayserl. Majest. Jhro zu forderst die

demsorvation und Wohlstand der Gülich und Bergischen Landen insonder¬

heit angelegen seyn lassen, und dannenhcro umb so vielmehr alle Miß-

verständnus und Zweyspalt, welche noch übrig und nicht hievor erledigt

und verabschcidet seynd, auch nur zur Weitternng und Ruin der Landen

Ursach geben, gnädigst gern abgeholffen sehen möchten. Also und nach-

deme sie vernommen daß besagtes Herren Pfaltzgraffen Fürstl. Durchl.

sich gegen besagte Gülich und Beigische Stände so schrifft- als mündlich

erklärt, dieselbe bey ihren UriviloZisn Freyheiten und alten Herkommen

verbleiben zu lassen und sie in allem zu traetirsn, wie sie von den vorigen

in Gott ruhenden Herzogen der Landen gehalten worden, So haben dero-

wegen mehrhöchstgedachte Kayserl. Majest. in Erwegung aller der Sachen-

nmbstände, sich ox okkioio (i'-msaroc» und anß Vetterlicher gnädigster

Sorgfalt zumahlen bey jetzigen deß Herren Pfaltzgraffen Wolffgang

Wilhelms Sohns: Wie auch der Ständen Ovpntirtizu Amvesenheit, sich

auff eine gütliche Kommission zwischen beyden Theilen anzuordnen aller-

gnädigst rosolvirt. auch hierzu obbenentc dero Herren Reichs Hoff-Rähte

in Gnaden äopntirt und verordnet, mit dem gnädigsten Befelch, daß sie

mit dem ehesten im Nahmen und in statt Ihrer Kayserl. Majest. so wohl

höchstgedachten anwesenden Herrn Pfaltzgraffen in Nahmen seines Herren

Vatters als auch der Gülich und Bergischen Land-Stände Abgesandte

idarzn ihnen hiemit aller nothwendiger Gewalt gegeben wird vor sich be¬

scheiden und erforderen, denselben den Inhalt dieser Kayscrl. Oommissiou

fürhalten, sie mit ihren Nottnrfften anhören und vornehmen daranff und

auff empfangenen genügsamen Bericht dahin alles Fleisses zu sehen sich

angelegen seyn lassen sollen, dieselbe vermittels ihrer intorxositian und

Unterhandlung gegeneinander güttlich zu vereinigen und zu vergleichen.

Sölten aber ernannte Herren Oommissnrii mit der göttlichen nocomoäntion

je nicht fortkommen können, auff solchen Fall sollen dieselbe wie weit sie

das Werck gebracht und an weine es haffte, auch was es der vnvergliechen

Unuotsu halber für eine eigentliche Beschaffenheit habe, höchstgedachtcr

Kayserl. Majest. dero allernnterthänigste rolatiov und Verrichtung nebens

angeheffteten Machten zu deroselben gnädigste Dsoision gehorsambst über¬

reichen, Jedoch ist hiebet) offt höchsternenter Kayserl. Majest. gnädigste

Erklärung, daß durch diese oommission weder Ihres in Gott ruhenden

Herren Vatters noch deroselben selbst eigenen ergangenen rssolntionidus

und Osorotis nichts äsroZirt. sondern solche bey ihren Kräfften gelassen:

auch dem Herren Pfaltzgraffen zu Newbnrg keine xossossion oder

Gerechtigkeit eingeräumt noch den intsrossirton Chur- und Fürsten

an dem nnerörtcrten snooossions Streit einig prnojnclioinm oder

Nachtheil zugezogen werden solle: An deine wird allerhöchstgedachter

Kayserl. Majest. Willen, und Befelch vollzogen und verbleiben obbe-

nenten dero Reichs Hoff-Nähten, sampt und sonders mit Kayserl.

Gnaden wohlgewogen.

Ligimtnm Laxenburg den 18. Maji 1638.
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4.

An Pfaltzgraff Wolffgang Wilhelm der Gülischen Land-Stand

Erscheinung auff dein Land-Tag betreffend.

Wien den 29. Junii 1638.

Durchleuchtiger Hochgebohrner lieber Vetter und Fürst, eto. Aus;

der Abschrifft hat De. Lden. mit mehrerem zu vernehmen, was wir auff

dero Sohnes Ldeu. bey Uns gethanes gehorsambstes Ansuchen den Gülich

und Bergischen Land-Ständen wegen Erscheinung auff den Land-Tägen

in behverwahrten oriZinnl zugeschrieben und verordnet haben, Befehlen

demnach Dr. Lden. hiemit gnädigst, sie wolle besagte Stand und dero

Lvnäioos unserer von dieselbe ergangenen rssolntion gemäß nicht allein

frei) sicher zum Land-Tag reisen und wieder abgehen lassen, sondern die¬

selbe auch ohne eintzige Trennung an ihren äslibsrntionibus und votirsn

auch Schliessung derselben nicht hinderen oder darvon anff und abhalten.
Und wir verbleiben Dr. Lden. bevebens mit oto.

Wien, 29. Junii 1638.

5.

An Gülich und Bergische Land-Stand wegen Erscheinung anff

den Land-Tägen.

Edle Ehrsame gelehrte liebe Andächtige und Getrewe: Nachdem Wir

von unsers lieben Vetters Pfaltzgraff Wilhelms Lden. mit mehrerein be¬

richtet worden, was massen Ihr anff dero geliebten Vatters Pfaltzgraff

Wolffgang Wilhelms Lden. gethanes auszschreiben und ertheiltcn snlvnm

ooncluotnm vor Euch und ewer 8)mäioos auch auff den Land-Tagen zn

erscheinen rssolvirst haben sollet.

Also lassen wir es auch geschehen daß ihr znfolg Unserer allbereit

hiebevor den 2ö. Augusti verwichenen 1637. Jahrs euch zugeschickter

rsscckntion bei den Land-Tägen erscheinet, des; Pfaltzgraffen Lden pro-

positionos anhöret, dem allen Herkommen gemäß berathschlaget und

darauff, was des; Lands jetzige Notturfft erforderen wird, dein nothleidenden

Vatterland und Euch selbst zum besten schließet doch dergestalt daß hier¬

durch und diese intsrims Verordnungen wider der an unserm Kayserl.

Hoff angefangenen Eommission noch andern unfern dieser Sachen

halber ergangenen Kayserl. Verabscheidungen und rslntionmr im wenigsten

xrnsjnclioirt noch euch dannenhero einiger Nachtheil zugezogen werden

solle. Wie wir zn solchen; End, und damit ihr euch einiger Gefahr

nicht zu besorgen haben möget euch unser sxsoisl Kayserl. protsotorinm

bey der in vorigen Verordnungen begriffenen Straff hiemit ertheilt

haben wollen, und verbleiben euch dabey mit Kays. Gnaden wohl¬

gewogen.

Geben Wien den 29. Junit 1638.
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6.

Anderwerter Befelch an Pfalß-Newbnrg, von allen attsntntis wider

Hubert Ulozmrann abzustehen und die entführte Früchten zu rostituiron.

Durchlauchtiger pp., Dr. Lden. ist guter Massen bekant, tvas gestalt

Wir der Gülich und Bergischen Land-Stände Pfenningmeistcrcn Unserm

und deß Hehl. Reichs lieben getrewen Hubert Blevmann nicht allein unser

Kayserl. protsotorinm bey gewisser Pöen und Straff, wider alle gewalt-

thätige Handlung, gnädigst gegeben und mitgetheilt, sondern auch Dr. Lden.

dabey in Gnaden anbefohlen, ihnen an Verrichtung seiner anbefohlenen Dienst

und Geschäfften keines Wegs zu hindern noch sonsten in einige weiß via kaoti

zu turdiron und zu beschweren, sondern dafern D. Lden. gegen ihne oder

andere den Ständen zngethane und Verwandten etwas zu sprechen, solches vor

lins als ordentlichen Richter und Oberhaupt gebührend vor- und anzubringen.

Obwohl Wir uns nun gnädigst versehen es würde D. Lden. solchen

unseren rsspwotivs protsowriis und Befelchen gehorsambst schuldige Folge

geleistet, denselben keineswegs oontravonirt, weniger ein oder den anderen

deine zugegen an Güteren oder Persohnen beleidigt oder angefochten haben,

So müssen wir jedoch vernehmen was gestalt D. Lden. abgedachter Stände

Landspfenningmeister Hubert Bleymann,umb daß er anff unseren den lö.Jnlii

ncchsthin ergangenen genädigsten Befelch und der Stände Verordnung anff

das Laccarische Regiment 6666 Reichsthaler asmgnirt, seine im Fürsten-

Thumb Gülich habende Erbgüter ia arrost legen, die Früchten gewalt-

thätiger weiß anßdreschen, und wegführen, und also Unsere Kayserl. Befelchen

verachtet, ihne sxsentiren lassen mit gehorsamster Bitt, daß Wir dißfals

unser Kayserl. Ampt einwenden, und die Stände und deren Bediente durch

gebräuchige und Herkommens Rechtsmittel wider dergleichen vergewaltnngcn

handzuhaben gnädigst gernheten.

Wan dan berührte nttontatn vor angeregten unseren ergangenen

Kays. Verordnungen und protsotoriis gaich zuwider lausten und Dr. Lden.

dergleichen vorzunehmen keines Wegs gebührt.

Als befehlen wir denselben hiemit Vetter- und genädiglich, daß sie

abgedachten Blevmann die entführte Früchten oder dessen billigmäßigen

Werth, darvor alsbald wider erstatte und denselben gut mache, und daß solches

geschehen, innerhalb zwey Monaten an unserem Kays. Hoff gebührlich dar-

thne und bescheine, Im übrigen aber zu nachtheil berührten unsers Kayserl.

xrotootorii aller ferneren gewalthätigen Handlungen sich gänßlich und aller¬

dings enthalte, auch da Dr. Lden. je etwan wieder ein oder den anderen

zusprechen vermeynen und dessen befügte Ursachen haben, selbiges an unserem

Kayserl. Hoff der gebühr nach anbringen und darüber gleiche oder nnpartheische

näministration oder Justiß gewärtig sehen, damit wir anff den unverhofften

widrigen Fall und ans ferner Klagen andere Mittel vor die Hand zunehmen

nicht verursacht werden mögen: Daran wird von Dr. L. unser gerechter

und genädigster Willen und Meynung vollzogen dero Wir mit pp. pp.

Prag den 17. Lsxtomdris ^nno 1638.
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7.

Bescheid für Pfalh Newbnrg, in der zwischen Ihrer Dnrchl. nnd

der Gnlisch nnd Bergischen Land-Ständen gehabter (Kommission.

11. Ootodris .4.NN0 1633.

Der Römischen Kayserlichen auch zu Hnngaren und Böheimb. Königl.

Majest. unfern allergnädigsten Herrn, ist in Unterthänigkeit rskorirt und

vorgebracht worden, was bcy der von deroselben angeordneten Kayserlichen

(Kommission des; Dnrchl. Fürsten nnd Herren, Herrn Pfaltzgraff Wolffgang

Wilhelms zu Newbnrg, sto. an dero Kayserl. Hoff anwesender Herr Sohn,

der auch Durchlenchtigste Fürst und Herr, Herr Philips Wilhelm pp. im

Nahmen Ihrer Fürstl. Dnrchl. Herren Vatters, durch ihre hierzu Oopntirto

Nähte, und dan gleicher Gestalt die allhier anwesende der Gülisch- und

Bergischen Land-Stände, Ritterschafft nnd Stätte Abgeordnete, über die

hievor zwischen ihnen vorgewesene nnd anjeho von newen enstandene

äillsrsntisn, mit mehrerein vor und angebracht, auch ein jeder Theil nmb

Abhülff, und romoäirnng derselben gehorsamlich gebetten hat.

Nun hätten zwar allerhöchstgedachte Ihre Kayserl. Majest. nichts

liebers gesehen, als daß sich des; Herren Pfalhgraffen Fürstl. Dnrchl. mit

den Ständen nnd die Stände mit derselben wegen vor angeregter zwischen

ihnen entstandener äikkorontisn, gleich wie in etlichen nachfolgenden Unnoton

allbereit geschehen von denen hierzu verordneten Kayserlichen dommissarisn

untereinander selbsten verglichen nnd anff solche Mittel gebracht hätten,

daß es deroselben Kayserl. Anschlags nicht vonnöthen gewesen wäre,

nachdem aber beyde Theil in unterschiedlichen Pnneten angestanden und

ein jeder in seinem Vorbringen und Begehren sich genugsamb berechtigt

zu seyn, vermeint, nnd also das ganhe Werck zu Ihrer Kayserl. Majest.
erkentnus kommen.

Als haben sie sich anff reiffe nnd fleißige der Sachen Erwegung

nachfolgenden Abscheid zu verfassen nnd jeden Theil dessen ein original

darvon zuzustellen allergnädigst rosolvirt.

Und erklären sich hiemit so viel nun den ersten Unnoton der Unter¬

haltung deren anff 800 zu Fuß nnd ein hundert zu Pferd rocluoirtor

Truppen betreffen thnet, bey welchen sich Ihre Fürstl. Dnrchl. unter

anderen am meisten beschwerdt, dargegen der Gülich- und Bergischen

Land-Stände Ritterschafft nnd Stätte abgeordnete sich vernehmen lassen

daß ihre Urinoixnlsn dieses Volcks, wan es anders Ihre Kayserl. Majest.

für nothwendig erachten, zu deroselben allergnädigsten Wohlgefallen unter¬

halten würden, wan vor erst dieselben Ihrer Kayserl. Majest. geschworen

nnd verpflichtet seyn; Anderten ihnen die gnotn so zur Unterhaltung

solcher von Ihrer Kayscrl. Majest. verordneter Loläntsson anffgehen

würde, an ihren Antheil, so sie ins künftig oontridnirsn, anjetzo aber

zu den Westphälischen Craiß HKreis) geben müsten, nachgelassen, nnd dan

vors dritte den Ständen an ihren wvhlhergebrachten habenden UrivilsAion

inhalt Ihrer Kayserl. Majest. Bescheiden vom 14. ?sdrnnrii nnd
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4. Lsptsurdris nechst abgewichene» 1637. Jahres hierdurch keines Wegs

piuöjuäiLirt, solche Unterhaltung auch viertens über die Zeit dieser

schwären Kriegslänfften nicht sxtsuciirt werden solle. Ist Ihrer Kayserl.

Majest. allergnädigster Will und Befelch daß der Gülich- und Bergische»

Landen Stände, Ritterschafft und Stätte vermöge Ihrer Kayserl. Majest.

deßwegen hiebevor beschehener Verwillignng offt angedente achthundert zu

Fuß, uud ein hundert zu Pferd unterhalten dieselben auch Ihrer Fürst!.

Dnrchl. geschworen seyn: Gleichwohlen aber zu keinen andern End, als

zu mehr höchst ernandt Ihrer Kayserl. Maj. und deß Heyl. Reichs Dienst,

und zu Beschütz- uud Rettung des Gülich- und Bergischen Land und

nicht gegen dieselbe oder die Stand Ritterschafft und Stätte oder jemand

absonderlich aus; ihnen, noch zu einiger blxsoutiou deren von Ihrer Fürstl.

Dnrchl. ohne der Stände Vorwisscn und Einwilligung in Landen geinachter

Anlagen gebraucht werden sollen.

Was aber jetztgeiuelter Stände Ritterschaft uud Stätte Abgeordnete,

wegen Nachlassuug deren, auf diese Tronppen uothweudigeu Verpflegung

von den jetzigen und künfftigen Eontridutivnsn gebetten, erklären sich

Ihre Kays. Majest. daß weilen dieselben auff Einrath deß gesambten

Hochlöblichen Churfürstlichei? (lollsZi? aller Orthen im Heyl. Ron?. Reich

Craißtage außgeschrieben, und auff denselbigcu durch Ihrer Kayserl. Majest.

Abgesandte den Ständen die Reichs Nottnrfften mit ehistem, vortragen

lassen werden, also und wau a??ff den Craißtägen geschlossen und aller¬

höchstgedachter Ihrer Kays. Majest. solcher Schluß eingelaugt seyn wird,

Sie der Gülich und Bergischen Lande, Stände, Ritterschafften und

Stätten auch dieses Puncts halber derselbe?? weitere rasolution ertheilen

und es mit ihnen gleich anderen Cräiß-Stäuden halte?? wollen, Jmmassei?

dan Ihre Kayserl. Majest. sich bey den übrige?? voi? der Stände

Abgeordneten dieses Pnucts halber ausgesetzte?? Eontributioinbus gleich¬

stes rssolvirt, daß der Gülich- uud Belgische?? Laude??, Ständen, Nittcr-

schafst u??d Stätten au ihren wvhlhergebracht habenden UrivilöAisu, Inhalt

obangezogener Bescheiden von? 14. ?<zkrnurii und 4. Lsptsmdris deß

ver?vichencn 1637. Jahres hierdurch keines Wegs prujuÄiairt, solche

Unterhaltung auch über die Zeit dieser schweren Kriegsleufften nicht

sxtsuäirt, und bey den? (was Ihre Kays. Majest. hievor schon bey diese?!?

Punct: sonderlich aber wegen der Adelichen c^ualitioirten Landsassen, von

welchen obaugedeute Trouppei? c?oir??usnäirt werden sollten, allerguädigst

verordnet) es aberinahls allerdings gelassen ?verdc>? solle.

Belangend de?? andere?? Pnucten, ?vegcn der bey Einbringung, deren

von Ihrer Dnrchl. außgeschriebenen Steweren, der 246 Monate?? von

deren, der Gülich- und Belgischen Laude?? Ständen, Ritterschafft und

Stätten zu Ausführung ihres proosss bewilligter dontridutioruzu und

dan von Ihrer Fürstl. Dnrchl. angegebenen «zxosss dessen sich die Stände

bey dergleichen Einforderungen gebraucht haben sollten, Sintemahlcn Ihre

Kayserl. Majest. in allergnädigster Erinnerung deroselben vorhero der

Gülich- uud Belgischen Landen Ständen, Ritterschafft und Stätten
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gegebeneil Kayscrl. rosolntion noch zur Zeit nicht befinden, wie und

ivorinnen erinelte Land-Stände, wie von des; Herren Pfalhgraffen Fürst!.

Durch!, angezogen wird, eigenwilliger weis; verfahren oder in diesem

xnssn deren Kayserl. rosulntion und Dooroton zuwider gehandelt hätten.

Danneichero mehrhöchstgedachte Ihre Kayserl. Majest. auch disz Orths

bey deroselbcn der Gülich- und Bergische» Landen Ständen, Ritterschafft

und Stätten abgeordneten snd Dato den 25. Augnsti des; nechst abge-

lanffenen 1637. Jahrs, und auch hiebevor gegebenen Bescheid, in welchen

denselben angedeutet worden, das; die Monatliche Bezahlung der Soldaten,

vermög der Lands IWivilogion und alten Herkommens, durch der Land¬

schafft Dsxutirts und Land Dommissnrlsn geschehen solle, es nach

Inhalts auch bewenden lassen, Jedoch ins künfftig Ihre Fürstl. Durchl.

dasjenige, was auff den Land-Tägen von den Ständen geschlossen, ver¬

williget wird dem Herkommen gemäß anßschreibcn mögen, solche Stewren

aber von des; Lands Unterbeambtcn der Landschafft Pfenningmeisteren und

Dnssn einen Weg als den anderen einznlieffern nicht verhinderen, oder

die a»ff gewisse torminos bewilligte pnrtiontnr anlagen oder nooissn

über den tormin oxtsncliron, und von selbigen Gelderen ohne ivas zu

Ihrer Fürstl. Dnrchl. xrivntgebranch absonderlich von den Ständen ein-

gewilligct wordeii, hinweg genommen sondern wan etwas zu der Lande

Notturfft erfordert würde, sich vorhero mit deii Landständen oder deren

Dsxntirton darüber vergleichen, wie dan Ihre Kayserl. Majest. deß be¬

klagten oxosss halber, weilen dessen endliche Erlentternng theils auff den

Stewer Rechnungen beruhet, dem Rath zu Collen allergnädigste Dommission

crtheilt und nachmahlen gemessen anbefohlen, daß er solche Rechnungen,

sowohl von den Gülich- und Bergischen Land-Ständen als auch Ihrer

Fürstl. Dnrchl. vermittels gewisser hierzu verordneten Dommissni-ion ohne

Zurückbringung ihrer Verrichtung an den Naht alsbald und ohne Mittel

zu Ihrer Majest. Händen an dero Kayserl. Hoff schicken, Ihrer Fürstl.

Durchl. auch zu dieser Rechnnngs-Dommission deroselben Vögten und

andere Beampten inhalt Ihrer Kayserl. Majest. hiebevor ergangenen

Verordnungen abordnen und das Werck nmb so viel ehender beförderen

helffen hierzwischen aber die Stände an den Doltovton zu Vollführnng

ihres Droosss vermög Ihrer Kays. Majest. allergnädigstsn Bewilligung nicht

hinderen noch deroselben Untcrbeambten solches zu thun verstatten sollen.

Betreffend die von Ihrer Fürstl. Dnrchl. xi-notsuctirto Anßtheilnng und

roxartition der Einqnartirnng und was wegen der Gülich- und Bergischen

Land-Ständen in vergangenen Winter der Picolominischen Völcker Ver¬

pflegung halber ertheilter Ordinantz mit mehreren angeregt worden, lassen

Ihre Kays. Majest. Ihre nicht zu wider seyn, das; neinblichen allermassen sich

beyde Theil in Gegenwart der Kays. Dommissnrisn vergleichen, wan sich der¬

gleichen Einguartirnngcn mehreres begeben sollen, die Anßschreib- und Anß¬

theilnng derselben, dem Herkommen und beyderseits gegeneinander beschehener

Erklärung gemäß mit Zuziehung des; Land Marschalcks und zweyen von den

Ständen darzn verordneten Dommissnrion beschehen soll.

s
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Was dan de» vierten Dnnotsn von Ihrer Fürstl. Dnrchl. sonderlich

aber wegen deren von den Ständen wider dieselben xndlioirts ?atsntsn

und anderer Schreiben geklagt, auch daß die Stände derentwegen zu ge¬

bührender Submission gleich wie in den übrigen zu schuldiger satislnotion

und dan anff den Land-Tägen zu erscheinen verwiesen, und mit Ernst

angehalten würden, dahingegen von der Gülich und Bergischen Land-

Ständen, von Ritterschafft und Stätten abgeordneten wegen Erörter- und

Abstellung deren noch übrigen und von ihnen geklagten gravaminnm ge-

betten worden, haben Ihre Kayserl. Majest., so viel die publioirnng der

Datsutsn und der Stände Znsammenkunfft zu Collen betrifft sich aller-

gnädigst erinnert, daß sie unterm Dato den 22. Martii dieses noch

lanffenden t668. Jahrs den Ständen solche xublioirung und tüonvocmtiou

der Stätt und Dorffschafften (sintemahlen ohne Verwilligung dieses, die

den Ständen verwilligte Dollsctatiou der 246 Monaten, wie auch die

Beytreibnng der nothtürfftigen Lollsotsu, zu Vorstellung ihres Rechtens

nicht mögen erhoben werden) allergnädigst verwilliget, darbet) sie es auch

nochmahlen verbleiben lassen, Jedoch mit diesen: außtrücklichcn und ge¬

messenen Befelch, daß die Ständ ins künfftig sich gegen Ihre Fürstl.

Dnrchl. alles gebührenden rosxsots gebrauchen, auch alles dasjenige was

zu weiterer und mehrer Verbitterung Anlaß geben möchte, nnfehlbarlich

einstellen und verhüten sollen;

Anlangend die Erscheinung anff den Land-Tägen weilen sich der

Gülich- und Bergischen Land-Stände von Ritterschafft und Stätt Abge¬

ordnete dahin erklärt, daß sie inskünfftig bey anßgeschriebenen Land-Tagen

erscheinen und was insgesambt, oder durch die mehrere Stimmen geschlossen

wird, vollziehen helffen wollen, wan anders von dem Herrn Pfalßgraffen

wider das alte Herkommen nichts vorgenommen, die Land-Ständ auch

zu rechter Zeit beschrieben, denselben wie auch ihren L/näiois, insonderheit

aber der Statt Düren als einem vornehmen Landes-Mitgiied unter Ihrer

Fürstl. Dnrchl. Hand und Siegel ein sreyer Paß und ropass überschicket,

die Land-Tags Verpflegung wie von Alters und allezeit üblich Herkommen,

zu Hoff und nicht bey den Wirthcn verschafft, und darzwischen den Adelichen

Beampten und anderen zum Land-Tag gehörigen Ritterbütigen bei

wehrenden Land-Tag keine Trennung gemacht werde, und nun hierauff

deß Herren Pfaltzgraffen Dopntirto sich vor Jbrer Kayserl. Majest.

Llonrinissariau dahin vernehmen lassen, daß sie mit der Stände Abge¬

ordneten Erbieten zufrieden wären, und von dem Herren Pfaltzgraffen

ihnen den Ständen hierinnen (gleich sich dieselbe noch bey nechst anßge¬

schriebenen Land-Tage gegen den Ständen, alles gnädigen Willen anerbotten

zu wilfahren, und Ihrer Kayserl. Majest. allergnädigste Befelch in ge¬

bührende Obacht genommen werden sollen, als lassen Ihre Kayserl. Majest.

auch ihres Theils, jedoch mit nachmahligen anßtrücklicher Borbehaltnng,

daß die Außschreibnng der Land-Tage ohne xrachnätt? des künfftigen

Lsoosssoris beschehen solle, bey der von beyden Theilen gethaner Er¬

klärung allergnädigst bewenden, gleichwohl aber, wann man etwa, vor-



fallender Mißverständnns halber zu einem gewissen Schluß anff den Land-

Tagen nicht gelangen könte, die Stand wie hiebevorn geschehen und dessen

sich Ihr Fürstl. Dnrchl, so hoch beschwert unverrichter Sachen voneinander

reisen, und also sich das ganhe Hanptwerck zerschlagen solte, als haben

sich mehr allcrhöchstgedachte Ihre Kayserl. Majest. hierüber dergestalt

allergnädigst rosolvirt, daß wan sich die Stände des Schlusses unter¬

einander nicht vergleichen tönten, alsdan ein jeder Theil absonderlich seine

Notturfft mit allen Umbständen und Ursachen, auch woran es endlich

erwnnden daß man sich schließlich nicht vereinigen können, Ihre Kayserl.

Majest. unterthänigst berichten und von deroselbcn deß Anßschlags darüber

gewärtig seyn, in alle weg aber sich die Land-Stände anff den Land-Tägen

dahin bemühen solten, daß sie unverrichter Dinge ohne höchsterhebliche

Ursach nicht voneinander ziehen.

So viel nun an Seithen der Gülich- und Bergischen Land-Ständ ein¬

gebrachte Beschwärnns und angezogene prasjudioin belangen thuet, daß Ihre

Fürstl. Dnrchl. die Regierung und Land ÜiUoia. da» auch die Canhley Regierung

und Justih nicht mit Adclichen eingesessenen und gebohrnen Ritterbürtigen

und Landsassen oder doch ohne Proportion Besehten, auch bey iDonbsrtirnng
der Ambter, denen new ankommenden Beampten eine newe kornrnlain

jnrninsnti vorbehalten, dergleichen auch bey Stätten und Hauptgerichten,

und zwar dieses alles wider der Stände UriviloZin und altes Herkommen

entführen liessen, znmahlen es an ihme selbsten billich, daß die im Land

gebohrne und eingesessene cinniitioirto subjootn anderen ausser Landes

gebürtig und unbegütterten vorgezogen werden: Diesem nach sollen

die Regiernngs und Land okiioin durch eingesessene und

gebohrne Nitterb ürtig e und Landsassen bedient: Es auch

bey der Canhley und Justih Sachen, wie ungleichen mit der bormrda.

jurnmonU, dem alten Herkommen gemeß anjeho und inskünfftig obssrvirt

und gehalten; So dan die Stände hierin wider die von ihnen angezogenen

UrivilsZia. altes Herkommen Recht und Gerechtigkeiten sbey denen ihre

Fürstl. Dnrchl. gedachte Land-Stände rühig verbleiben zu lassen, solche

auch handzuhaben sich so wohl gegen Ihre Kays. Majest. als den

Ständen selbst so schrifft- als mündlich erklärt und anerbotteiU nicht

beschwert werden.

Betreffend die nlisnation unterschiedlicher Ampter und Dorffschafften

welche Ihre Fürstl. Dnrchl. wider deß Vatterlands DriviloZig. und von

Kaysern und Königen confirmirtc Verträge und Lands-Vereinignngen weg¬

geben und andern überlassen oder sonsten oppiZnorirt halten, und dardurch

anderen Aempteren, wegen der gemeinen Landsanlagen grosse Beschwär-

nnssen auffgetrnngen worden seyn sollen, da haben Ihre Fürstl. Dnrchl.

selbst zu erinneren, daß bey noch wehrender Luoosssions-Sach dergleichen

nlionntionos mit gebühren und solchem nach alles dasjenige, was Ihrer

Regierung dißfals vereussert haben, und in andere Hand kommen seyn

möchte, förderlich widernmb zu den Lande lösen und bringen, auch in den

vorigen Stand sehen und sich hinführo dergleichen enthalten sollen.
5-"
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Und demnach sich Ihre Kayserl. Majest. allergnädigst erinneren was

noch bey lebzeiten dero Herren Vatters bey jüngsten LlollsZikrl-Tag zu

Negenspnrg, wegen deren von Ihrer Durchl. dem Graffen

von Schwarzenberg eingeränmbtcr ämptcr und Herr¬

schafften vorgangen und allerhvchstgedachte Ihre Kayscrl. Majest. sich

darüber roZolvirt und also lassen sie es auch ihres Theils darbey bewende».

So viel die Befrevnng Ihrer Fürstl. Dnrchl. Nesidentz Siatt und

Ambt Düsseldorfs von deß Landes Anlagen und (Kontribution«?» dardnrch

auch andere Aempter beschwerd werden, belangen thnet, znmahlen von

dergleichen allgemeinen Landes-lüontributionon kein Stand noch dessen

x-rtrimonial Güter anßgenommen und befreyet seyn, bevorab wan solches

zur votonsion deß Vatterlands angesehen, und also unter den Aempteren

und Ständen kein Unterscheid zu machen, die von Ihrer Fürstl. Dnrchl.

vorgewendte Lalva (luaräin, auch nicht auff die Befreyung deß Lands

Anlagen und Kontribution, sondern nur bloß die Einquartierung zu ver¬

stehen, also solle auch das Ampt und die Vestung Düsseldorfs gleich anderen

vor ihre c^uotn zu ooutribuirsn schuldig seyn.

Belangend die von den Gülich- und Bergischen Land-Ständen geklagte

Enderung der Lehen wcIche Jhre Fürstl. Dn r ch l. a n ß K unckel

zu Manlehe» gemacht, auch dergleichen wider deß Landes Ordnung

und künfftigen rechtmäßigen Luoosssoru zum prnojuäit? Geistlichen

geschenckt oder sonflen denselben solche zu verkanffen ver¬

willigt, und dan die uralte Lehen- und Mann-Cammeren

wordnrch den Beschwerten ihr habendes Recht, wie von

Alters oorniu xnribus ourias außzuführen und zu erlangen,

derowegen abgeschnitten worden, abgesch«rfft haben solle». Ist

Ihrer Kayserl. Majest. allergnädigster Will und Mcynung, wan es ge¬

klagter massen beschaffen, (darüber dan Ihre Kays. Majest. sich mchrers

erkündigen, und daranff, was den Rechten und Billigkeit gemäß ergehen

lassen wollen), daß Ihre Fürstl. Durchl. unterdessen mit dergleichen

Schänkung, änder- und trnnskorinmg der Kunckel-Lehen so wohl auff die

Geist- als Weltliche in praojuäioium kooiuinnruiu und anderer mit

intsrosstrten auch der Gülischen Lands-Ordnnng zu wieder ferner nicht

vornehmen, die Lehn- und Manncammer in vorigen Stand setzen, und

von derselben die streitige Lehensfäll suäicürcn und anßüben lassen sollen.

Alldieweilen auch die wegen einer Streitigkeit oder weitlänfftigen an

Brüsselischen Hoff geführten proooss zwischen dem von Elver-

feld und Bellerbnsch über ein Gülisch Adelich Gut den

Newenhoff genant, im Ampt Berckhem gelegen gebrauchte

rsxrossnlton, und die von den Brüsselischen Thorwartercn auff unter¬

schiedliche Gülische zu der Sachen nnschüldige Adeliche und in Bnrband

begüttcrte Landsassen vorgenommene sxsoutionen daher entstanden seyn

sollen, als hätte Ihre Fürstl. Dnrchl. vorgedachten von Bellerbusch die

Jnstitz der gebühr nach nicht uäwiuistnrt, noch die in Krafft der

Brabändischen güldenen Bülten von der Brüsselische Regierung vorge-
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nommcne sxoontion gestatten wollen. Als befehlen Ihre Kayserl. Majest.

des; .Herren Pfalßgraffen Fürstl. Dnrchl. hieinit gnädigst, dast hinführo

dergleichen nicht mehr beschehen, sondern einen jede» ans sein Anrüsten

zn rechten schlennig vcrbolffe» werden solle.

So sollen anch die angeregte Schlipp engelder nnd

Handdienste znr Erhaltung des; Baw der Vestnng Düssel¬

dorfs nnd anderer nothw endigen t'ortikioations-Gebäwen

(Gebäuden), wie nicht weniger die Ersordernng nnd (ü o u vo o s. ti on

der ttntert hauen jedes mahls mit Vorwissen nnd Ein¬

willigung der Land-Stände vorgenommen werden, bey

welchen INrnotsn dan die Stände mit ockirnng derjenigen rsvorsnlon woraust

sie sich bcrnffen ihre Nvttnrfften mehrers anßzuführen, bevorstehen solle.

Was nun ferner wegen deren von Ihrer Fürstl. Dnrchl. vorge¬

nommener Newernngen, daß diejenigen, so ihre Erbschafften

veralionirt, der»selben den zehendcn Pfenning des Kaufs-

schillings erlegen, nnd dan, wan ein Gemeinde ein Stück

Wiesen oder Ackers verkaufst, Ihrer Fürstl. Dnrchl. wegen des; dritten

Jhro zustehenden Theils der dritte Pfenning gefolgt werden solle,

von der Gülischen nnd Bergischen Land-Ständen Abgeordneten angeregt

worden, lassen Ihre Kayserl. Majest. solchen Puneten zu mehrer beyder

Theilen Erlentternng noch zur Zeit außgestellt seyn.

So viel dan die i?snsionarisn oder Jährliche Illtorosss, welche anff

den ämpteren, Kellereyen nnd Caininergefällen von den vorigen Lands-

Fürsten verschrieben worden, belangen thnet, erklären sich Ihre Kayserl.

Majest. dahin gleichfalls allergnädigst, daß wan inskünfftig jemand in

spsoio nmb die Bezahlung seiner habenden Schnidfordernng bey dero-

selbcn allcrnnterthänigst einkommen wird, sie den Rechten nnd der

Billigkeit gemäß sich allergnädigst rssolviren wollen.

Das; endlich Ihre Fürstl. Dnrchl. über vorige noch andere Zravamina

(welche in sechs unterschiedlichen Dunotsu verfaßt gewesen) übergeben nnd

aber dieselben wider Ihre Kayserl. Majest. vorige allergnädigste rssolntianos

und IcköLvatsn lausten, anch eines Theils, bey denen Anfangs eingebrachten

nnd von Ihrer Kayserl. Majest. hieinit rssalvirten vier Puneten neben

anderen, so denselben gleichfals anhengig ihre anßgeseiste Maß und Er¬

lentternng haben nnd dan diese von mehr höchstgedacht Ihrer Kayscrl.

Majest. angeordnete (Kommission ansztrücklich dahin gerichtet, daß in denen

allbercit hiebcvor crörtterte ?nnot,on es bey allerseeligst gedacht dero

Herren Vatters Christmiltesten Angcdenckcns auch Ihrer Kavserl. Majest.

selbst eigenen ergangenen Verordnungen gelassen nnd Ihrer Fürstl. Dnrchl.

hierdurch einige possoss oder Gerechtigkeit mit cingeranmbt noch den

intorossii'ten Chur- und Fürsten an den nnerörterten snoosssion-Streit

einig prnojuäioium oder Nachtheil zugezogen werden sollen; Also lassen

es Ihre Kayserl. Majest. nochmahls allerdings darbey bewenden nnd

solle» alle und jede hierweder vorgenommene Newernngen hieinit gäntstich

abgestelt nnd ins künfftig verbotten seyn.



So mehr besagtes .Herren Pfaltzgraffens Fürstl. Dnrchl. und der

Gülich- und Bergischen Land - Stand lisxntirtcn zum Bescheid zu

erthcilen allergnädigst anbefohlen worden, denen mehr höchgedachte

Kayserl. Majest. mit Kayserl. Gnade» und allem Guten wohlgewogen
verbleiben.

LiZnntnm zu Prag, den 11. Octob. ^.nno 1638.

8.

An Pfaltz Newbnrg der zu Auffnehmnng der Rechnung deß

Gülischen Pfenningmeistcrs Rechnungen der Statt Collen anff-

getragener (lominisLiou statt zu thnen.

?sräinanä der Dritte pp. Durchleuchtiger Hochgebohrner lieber

Vetter und Fürst pp. De. Lden. hat sich guter Massen zu erinneren,

welcher Gestalt Wir zu Hinlcgung der zwischen deroselben und den Gnlich

und Bergischen Landständen schwebender äillsrontisn unsere Kayserl.

Ooinrnission an Unserem Hofs an- und darzn etliche unsere Reichs-

hoffrärhe verordnet haben.

Wan wir uns dan über die von Dr. Lden. äsxntirtsn Rathen so

wohl, als besagter Stand Abgeordneten, gegen einander geführte und

angebrachte Beschwernussen anff genügsame und reiffe derselben Erkäntnnß

in Kayserl. Gnaden in einem und anderen solcher gestalt rssolvirt, wie sie ab

dem Beyschlnß mit mehrem zu vernehmen nnder anderen aber auch die

Erleuterung dessen von Dr. Lden. wider die Stand geklagten sxosss bey

Einforderung der 246 Monatlichen Llonlridntion und der ihnen zu auß-

führnng ihres praooss verwilligter Anlagen ineistentheils von den Rech¬

nungen und dero von Uns dein Rath unser und deß Neichs-Statt Collen

aufgetragener doinrnission äspsntirt,

Als befehlen Wir Dr. Lden. hiemit gnädigst und ernstlich, daß sie

nicht allein dieser unser zwischen derselben und der Ständen gemachten

Verabscheidnng, sondern auch unseren vorigen und Weyland nnsers in

Gott ruhenden Herren Vatters Christmildesten Andenckcns ergangenen

rssolution, so viel als dieselbe anseht in einem und anderen nicht geend

oder crlentert, gehorsame Folg leisten, sondern auch ihres Theils zu vor¬

angeregter Regnnngs-HRechnnngs)-L!c>rnini88ion ihre Vögte und andere

Beampte Unsere hievor abgegangenen Beselchen gemeß abordnen und das

Werck nmb so viel mehr und ehender beförderen helffe, entzwischen aber

die Stände an ihrer Znsammenknnfst wegen Einforder- und Beybringnug

der Oollsotön, so sie zur Vollführnng ihres xroooss und Abzahlung der

Landschafft Schulden vonnöthen nicht hinderen, noch solches deroselben

Underbeampten zu thnen vcrstatten solle; An deine vollziehet De. Lden.

Unseren gnädigsten auch ernstlichen Willen und Meynnng, und Wir ver¬

bleiben deroselben mit Kayserl. Gnaden wohl gewogen.

Prag, den 11. Octob. 1638.
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9.

An die Statt Collen wegen Fortsetzung der ihr vor diesem anff-

getragenen Lornmissiou zu auffnehmung des Gülischen Pfenning-

ineisters Negnnng HNechnnng).

?oräinnnät der Dritte pp. Ehrsaine liebe Getrewe, Ihr habt euch

guter Massen zu erinneren, was Wir euch snll änto d. 25. ^.nAusti vcr-

wichenen 1637, wie auch jüngsthin vom 11. Ootodris dieses Jahrs wegen

auffnehmung deß gnlischen Pfenningmeisters Huberten Bleymans Rechnungen

für gnädigste Oommission anffgetragen haben.

Wan Uns aber seithero sondere Bedenckcn vorgefallen, welche Uns

zu ctwan Endernng solcher Oommission bewogen, als haben Wir ench

solches erinneren und unser Gemüths Meinung dergestalt erklären wollen,

daß ihr aus; ewerm Mittel zwo gnnliöcürtö verschwiegene und Rechnnngs-

verständige Persohnen, mit eben der ench gegebenen Vollmacht verordnet,

welche von dem Bleyman die Rechnung mit ihren zugehörigen Beylagen

auffnehmen, und wan solches geschehen dieselbe gleich alsobald auch obne

Mittel an Uns und nicht allererst wieder an ench nnder ihrem Pittschafften

wohl verwabrt bringe», auch wan einer oder der andere Theil auff den

ihm zu auffnehmung berührter Rechnungen bestimbten Termin mit seiner

Nottnrfft vcrfast nicht erscheinen wird, sie ein als den anderen Weg ver¬

fahren, und uns den gantzen Verlaufs mit allen Umbstanden fürderlich

berichten sollen; An dem vollziehet ihr nnsern gnädigsten Willen, und

Wir verbleiben ench bcncben mit Kayserl. Gnaden wohl gewogen.

UrnZ, den II. Octob. 1638.

IN.

^otillontion an Pfaltzgraff Wolffgang Wilhelmen, was der

Gülich und Bergischcn Landständ Abgeordneten wegen der von

gedachten Herren Pfaltzgraffen angestelter newer Werbung an¬

gebracht.

Wir ?sräinnnät der Dritte pp. Dnrchlenchtiger Hochgebohrner lieber

Vetter und Fürst, Uns hat der Gülich- und Bergische Landstände Nitter-

schafft und Stätte anwesender Abgeordneter allernnderthänigst vorgebracht,

was Massen demselben Bericht zu kommen, daß D. Lden., unangesehen

Wir dcrvselbcn in nnderschiedlichen Doorotis daß sie Jhro vorhabende

Tronppen anff 866 zu Fuß und 166 zu Pferd als in 3 Compagnien

roänoircm sollen allergnädigst anbefohlen, noch Dato 5 Compagnien

zu Fuß und 2 zu Pferd undcrhalten, anjctzo aber noch newe Patenten

anff etliche Compagnien anßgetheilt und selbige Tronppen durch das

Fürstenthnmb Gülich in den Aempteren zu nicht geringer Verkleinerung

solcher unserer außgclassenen Osorotsn, und wtnl rnin der ohne das

anffs cnsserst erschöpfften Einwohner und Underthanen Oistribnirt haben,

auch die Officierer sich öffentlich verlauten lassen, als wann solche Wer¬

bungen nmb die Landständ und Lande zu Dienstbarkeit und also umb

ihre Privilegien zu bringen, angesehen sehn solten.
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Wan Wir da» Uns gegen D. Lden. gäntzlich und gnädigst versehen,

dieselbige nnsern hiebevor so vielmahls und noch newlich aufs unsere

Kayserl. angeordnete Kommission und darausf erfolgte Erkäntnnß auß-

gelassenen Kayserl. rssolntionon in allem, sonderlich aber hierin gebührend

nachleben und denselben zuwider solcher gestalt nichts vornehmen werden.

Als haben Wir Dr. Lden. dieses der Gülich- und Bergischen Land¬

stände, Ritterschafft und Stätte Abgeordneten allernndcrthänigstes anbringen

hiemit erinneren wollen, mit diesem allergnädigst auch gemessenen Befelch,

daß, wan sichs geklagter Massen verhelt, D. Lden. alsdan dasjenige Volck,

so über die von Uns verwilligtc 999 Mann nndcrhalten und noch darüber

zn werben Vorhabens sehn möchten, alsobaldcn einstellen, und sich unseren

Kayserlichcn Verordnungen hinführo gemäß verhalten wolle; hieran voll¬

ziehen D. Lden. Unsere» gnädigsten auch gemessenen Willen und Meynnng

dero Wir mit Kayserl. Gnaden und guten Willen wohlgewogen bleiben.

Geben in unser Statt Wien, den 19. Novembris 1638.

11.

Abermahliger Bescheid für Pfaltz Newbnrg und die Gülische

Landständ in ihren Streitigkeiten.

Der Nöm. Kayserl. Majest. Unser»: allergnädigsten Herren ist in

nnderthänigkcit gehorsambst vorbracht worden, was auff derselben den

11. Octobris deß zn end lauffenden 1638. Jahres zwischen deß Durch-

lenchtig Hochgebohrnen Fürsten und Herren, Herren Wolsfgang Wilhelms,

Pfaltzgraffen bey Rhein pp., allhie anwesenden Rathen und der Gülischen

und Bergischen Landständ Abgeordneten ergangene rosolntion jetztgedachte

Pfaltz Newbnrgische Näth über die in solcher rssolution erledigte und

verabschiedete nndcrschiedliche Pnncten für weittere schrifftliche Erinnerung

gethan und nmb moäorution und Erlentterung deroselben underthänigst

gebetten.

Wan nun allerhöchstgedacht Ihre Kayserl. Majest. alles desjenig,

was von derselben verordneten Kayserl. Commissarien allhie und zu Prag

von Heyden Theilen gegen und wider einander geklagt und verhandelt

worden, mit sonderen: Fleiß und guten: zeitigen Vorbedacht reifflich und

wohl erwogen, und darausf obangczogene dero Kayserl. Uosolutian er¬

gehen lassen, alß haben sie solches über jetzige derselben von mehrermelten

Pfaltz Newburgischeu Nähten eingereichte gehorsambste Erinnerung und

gebettene Erlentterung gleicher Gestalt zu thun nicht unterlassen, erklären

sich solchen: nach hiemit gnädigst, daß sie es nachmahls bei solcher ihrer

rssolntion ein für allemahl verbleiben lassen, gleichwohl in nachfolgenden

Pnncten mit dieser Nocliücmtion und Erlentterung, daß soviel die Auß-

theilung und roxmrtition der Qnartir belangt, höchstgedachtes Herren

Pfaltzgraffens Fürstl. Dnrchl. Die Gülich und Bergischen Landständ zwey

tangliche sudjsetu auß ihren: Mittel benennen und vorschlagen, Ihre

Dnrchl. dieselbe gleichwohl ohne Verfang und Nachtheil des Gülich und



Bergischen suoasssious-Streits und deren darbey intsrsssirrsn Chur-

nnd Fürsten oc>ullrmirsu, und die Außtheilung der Quartier durch dero

Land-Marschalcken und die confirmirte Landständ mit gesambten Rath und

Zuthun beschehen solle, Zum anderen, wan hinführe Reichs- oder Cravß-

Anlagen verwilliget und dcrenthalbcn die Gülich- und Bcrgische Landständ

zum Landtag beschrieben werden, daß sie bey solchem gleich wie bei anderen

Landtagen erscheinen, und die Nottnrfft befürderen und schlicssen helffen:

vorher aber keine Lioirvontus, wordurch under den Ständen zu Trenn¬

oder Sonderung entstehen, oder dieselbe zu frühzeitiger Behandlung ihrer

Stimmen deß ausgeschriebenen und bevorstehenden Landtags halben Anlaß

nehmen möchten, halten und anstellen: sondern sich deren ent¬

halten, in aller und jeden vorigen Punctcn aber beyde Theil der Kayserl.

vEsolution ihrer obliegenden Schuldigkeit nach gehorsamlich gelebten und

nachkommen: So da» endlich die von der Pfalß Newbnrg-Näthen mit

ihrer Erinnerung und Erlenterungs-Schrifft übergebene vier newe vocu-

insntu den Gülich- und Bergischen Landständen umb ihren Bericht

oommuuioirt werden sollen: welches mehr höchsternanter Ihrer Kayserl.

Majest. zu dero endlichen Bescheid ihnen den Pfaltz Newbnrgischcn Rüthen,

und den Gülich- und Bergischen Ständ Abgeordneten zu ertheilen aller-

gnädigst befohlen, seynd und verbleiben ihnen darbey allerseits mit

Kayserl. Gnaden gewogen.

LiZiiuwin zu Wien unter Ihrer Kayserl. Majest. aufgetrncktcn

Jnsiegel, den 23. Oizosmdar ^.unc> 1638.

12.

An Pfaltz Newburg, die llnderbeampte von Erscheinung zu der

Nechnungs-b.'ommi88iou nicht abzuhalten.

lbsrcliuuuät der Dritte, ölo. Durchleuchtiger pp. Dr. Lden. ist un¬

verborgen, was wir noch sud äuto 25. ^.uZusti deß abgewichenen 1637.

Jahrs wegen Auffnehinnng so wohl deß Gülischen als Bergischen Pfeuning-

meisters Rechnungen für ein Kayserl. Cominissiou auff Bürgermeister und

Rath unser und des; H. Neichs-Statt Collen gnädigst außffertigen lassen,

wiewohl wir nun änderst nicht verhofft, dan es würde berührter Unserer

Kayserl. Commissivn bereits ein guter Anfang gemacht worden seyn, so

vernehmen Wir doch deine zugegen, daß ans Seiten der llndcrbeampten

berührter angeordneter Commission biß daher» einige iraritiou nicht ge¬

leistet, sonderen selbige aus; Dr. Lden. Geheis; und Befelch ungehindert

verscheidcncr von unseren Kayserl. Llommissurisu oder der sudäsisAirtsn

abgangener LÜtution und Ladungen mit ihren Rechnungen aussenblicben

und dannenhero mit Auffnehinnng der ^susr-al Rechnungen biß aufs änta

nicht verfahren werden können.

Wa» dan ei» solches Nnserm den 11. Ootodris deß nechst abge¬

wichenen 1638. Jahrs au D. Lden. abgangencu Befelch-Schreiben zuwider

laufst, darinnen wir derosclben außtrncklich befohlen, das; sie nicht allein
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ihres Theils obberührte (Kommission befürdereu, sondern auch die Vögte

und andere B campten darzu abordnen wolle.

Als befehlen wir Dr. Lden hiemit gnädigst und ernstlich, daß sie

berührter Unserer Kayserlichcn Verordnung schuldige Vollziehung leiste und

bey Vermeydung ernstlicheren Einsehens abgedachte Underbeampte von der

paritian und Erscheinung zu angedenter rechnungs-dommission ferners

nicht verhinderen noch abhalte; daran vollziehet oto. Dero Wir mit pp.
^Väon, den 10. .lannarii 1639.

13.

i'atout an die Underbeampte im Fnrstenthnmb Gülich und

Berg, sich bei) der (Kommission zu Anfsnehmnng der Rechnungen
einzustellen.

Wir Uoräinnnät, der Dritte pp. Entbieden pp. allen und jeden

Amptlenthen, Vögten, Schnlthcissen, Dingeren, Richteren, Steurheberen,

auch andern Underbeampte», wie die Nahmen haben mögen, in nnsern

und deß H. Reichs Fürsteuthnmberen Gülich und Berg unser Kayserl.

Gnad. Liebe Getrcwe, euch ist ausser Zweiffel unverborgen, was Massen

wir noch suo äato 2ö, deß abgewichenen 1637. Jahrs dem Ehr¬

samen (Vit.) Rath der Statt Cöllen pp. zu anffnebm- und Verhörnng so

wobt deß Gülischen und Bergischen Pfenningmeisters Rechnung unsere

gnädigste Kayserl. (Kommission anffgetragen und denselben darbet) voll¬

kommene Macht und Gewalt gegeben, alle intorossirto Theil hierzu oitiren

und zu erforderen und alsdan gedachte Rechnungen in Beyseyn derjenigen

so vermög deß Herkommens in den Gülich und Bergischen Landen darbet)

seyn müssen, vorzunehmen und uns darüber ihre Verrichtung und den

Verlaust gehorsamst zu rolorirou und zu berichten mehreren Inhalts be¬

rührte unserer außgangeuen Kays. Kommission.

Wiewohl wir Uns nun keines anderen versehen, dan daß ein jeder

Theil aufs berührter Unserer verordneten Commissarien außgehende ditation

und Ladung sich gebührend einstellen und diese unsere wohlgemcynre

Kayserl. Commission zu beflnderen sich von sclbsten angelegen seyn lassen

würde: So müssen wir doch deine zugegen vernehmen, daß von euch das

Widerspiel erfolget und ihr ungehindert deß Raths zu Cöllen sut, äoloZirtor

dommissuriou abgegangener verschiedener ditationon umb cwer Nathungen

mit der Laudschafft Pfenningmeistercn zu üciuiclircn und abzulegen einige

imrrition nicht geleistet. Wan euch dan dergleichen ungehorsame Bezeigung

und Widersetzlichkeit keineswegs zustehe noch verantwortlich seyn will.

Als befehlen wir solchem nach euch sämptlich und einem jedem insonderheit

gnädigst und ernstlich, daß ihr aufs mehrgedachtcs Raths zu Cöllen sud-

äolo^irtou außgehende fernere oitation und Ladung in bestimbter Zeit

und Mahlstatt unfehlbar erscheinet, Unsere Kayserl. Bestich und Verordnung

so viel die euch berühren und antreffen in schuldigste Obacht nehmet und

solchem nach ewere Rechnungen vor mehrgedachten unseren Kayserl.
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Commissarien oder deren Dsputirtsn ordentlich ableget n»d derselben völlige

anffnahm nnd liMiäntton erwartet, cnch hierinnen nicht widrig oder un¬

gehorsam erzeiget, damit wir anff den Gegenfall mit schärfferen Mittelen

auch ernster Bestraffnng wider euch zn verfahren nicht Ursach haben mögen,

darnach ihr ench zn richten nnd vor Schaden zu hüten werdet wissein

4Vion, 16. .lanunr 1639.

14.

An Pfaliz Ncwburg, den außgegangenen Osorstis

zn pariron.

Wir ?öräinnnüt der Dritte pp. Dnrchleuchtiger pp Bey uns haben

sich die Gülich nnd Bergische Landstände abermahlen allernnderthänigst

beklagt, daß wiewohl sie zu deine anff den ersten Febrnarii nechsthin anß-

geschriebenen Landtag erschienen und die proposition angehöret, vorhero

aber bey Dr. Lden. den Kapserlichen Osaratis nnd Verordnungen zn

^arirsn und die Aimvaminn abzuschaffen gaich Unständig angehalten, so

ivere jedoch von deroselben keine andere Erklärung, als daß ohne Nachtheil

dero Fürstl. raspoct berührte» Dsorstis nicht pariron konten, erfolgt,

inmassen den deine D. Lden. nnseren außgangencn gerechten rssolntionidns

Schnur stracks zugegen die von den Ständen idiominil-ks, welche neben

den Landsmarschalcken der rsxnrtition beywohnen sollen, anderer Gestalt

nicht als daß sie D. Lden. besagtein Landsinarschalcken gegebener Insinuation

nachgehen solten, oonürmirsn und also solche rsxnrtition selbsten vor¬

nehmen wollen, auch alle die Aempler biß an die Wopper, einen Fluß,

so i» den Rhein laufst und den halben Theil deß Fürstenthnmbs Berg

in sich begreifst, für sich absonderlich frey zu halten, die übrige aber mit

dem völligen Last deß ganßcn Fürstenthnmbs nssignirtsr Tronppen belegen

zn lassen sich erklärt, wie auch ferneres sich nnderstehen, nnsers vom

I I. Octobris ergangenes Dsorst.uin nach ihrem Gefallen zu intsrxrotirön,

nnd die Adeliche sowohl als Geistliche Güter auß dem so viel die

Befreynng der Resident!, Statt und Ainpt Düsseldorfs pp anlangt undcr

den Worten, (daß kein Stand noch dessen patrimoninl-Güter außgenommen

gleichsam den Underthanen und Bawren-Güteren anschlagen zn lassen nnd

dardurch alle der Rittcrschafft Stätt nnd Stände erhaltene nnd bestättigte

Privilegia, altes Herkommen, Freyheiten, Recht und Gerechtigkeiten gäntzlich

übern Haussen zn flössen, immassen dan auch von Dr. Lden. ungeachtet

unserer Kayserl. Dooroton, in Sachen Bellcrbnsch oontra.Elverfcld zn der

unschuldigen, welche mit der Sachen nichts zn schaffen, mercklichen Schaden

biß cknto die Lxocmtion nicht vorgenommen nnd also von de» Brabantischc»

Caichler nnd Rathen gegen die Stände so Güter in Braband haben,

abermahlen mit roxressalion gedrohet werde, welches alles abzuschaffen

uns obgedachte Gülich- nnd Bergische Landstände abermahlcn umb noth-

wendigen Raths nnd sxsoutions-Mittel allernntcrthänigst angelangt und

gebetten haben.



Wan wir es den bey obberührter unserer den 11. Octobris ergangener

nnd de» 28. Decembris erlenterter Kayscrl. rasolution nachmahlen aller¬

dings verbleiben lassen, nnd Uns gnädigst versehen, Dr. Lden. wie Jhro

ohne das zuthnn obliegt, derselben vielmehr schuldige xaritiou leisten, als

durch vveitere (lontravsntiou nnd lntsrxriztÄtion zu fernerer Weitleusttigkeit

Ursach geben werde.

Hierumbeu so vermahnen wir D. L. hiemit Vetter- und gnädiglich,

daß sie obangezogenen unseren rechtmessigen Kayserl. rEsoluticillöu und

Daeratis ein würcklich nnd vollkommenes Genüge leiste, sich aller ungleichen

Intsrxrstationön enthalte, weniger die Stände an ihren Adelichen nnd

freyen Witteren und darüber habenden Privilegien und Freyheiteu, wie

auch altem Herkommen und Gewohnheiten, welchen wir keineswegs

prasjullioirt, sonderen diejenige verstanden haben, so allzeit von Alters

hero Stewrbar gewesen, ferners wrlllrs, sondern davon gäntzlich abstehe,

insonderheit aber in abgehörter Sachen Bellerbusch ociutrn Elverfeld die

«zxsauUon länger nicht verziehe, noch ausschalte, sondern die Bcllcrbuscher

in das streittige Elverfeldisch Gut biß zu außtrage der Sachen immittirsu

nnd dadurch die unschuldige Stände, welche mit dieser Sachen nichts zu

thun, dermahlcn der höchst schädlichen rsprsssulisu zu Verhütung fernerer

Angelegenheiten entledigte, und also durch dieses und was vielgedachte

unsere Kayserl. Daarsta mehrers erforderen und mit sich bringen der

Ständen avoomollation und Erscheinung zu de» Landtagen selbsten be-
fürderen helffe.

Solches wie es nnsern anßgangenen Kayserlichen lllsarstis und der

selbst Billigkeit gemeß, also thuen wir uns zu Dr. Lden. der schuldiger
pnritiou in allweg verschen nnd verbleiben im übrigen deroselben mit pp. pp.

NUsn, 4. April >639.

15.

An die Gülich und Bergische Landständ, sich den Kayserlichen

rssolutionilzus und lllsorotis geinäß zu erzeigen.

?srllinanllt der Dritte pp. Liebe gctrewe pp. Bey uns hat sich der

(Titel) Pfalßgraff Wolffgang Wilhelm zu Newburg pp. gegen Euch in

Underthäuigkeit beklagt, was gestellt ihr unserer anßgegangenen Kayserl.

rssolutiouön und lllsorstsu ungeachtet Euch bey jüngst anßgcschriebenen

Landtag abermahlen vorhero zu Cöllen zusammen gethan und über das

jenig so ihr bey berührtem Landtag schließen wollen, prasvouvlusa vota

gemacht, dergleichen zu Sr. Lden. mit geringer Verschimpfung anffs ncwe

mit trück- und xrllllioirnng einer mercklichen Anzahl Uatsutsu in den

Landen verfahren, wie auch ferners und vom Schein eines sulz llnto

25. Aug. des; verwichenen 1637. Jahrs von Uns anßgangenen Schreibens

eine abermahlige Stewr von 25666 Rcichsthaler eigenmächtig außznschreibe»
euch understandeu.
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Soltc es nun die Beschaffenheit also haben, wie sich besagtes Pfaltz-
graffcn Lden. in vorberührten Punctcn gegen euch beschwert, so sehen wir
nicht, wie unseren den lt. Octobris H.nuc> 1638 ergangenen Osorsti«
und rssolntianidus der Schuldigkeit nachgelebt werde.

Vermahnen euch derentwegen biemit gnädigst, Ihr wollet euch denen -
selben gemäß bezeigen und insonderheit wan deß Landes Wolfahrt und
Notturfft willen ein Landtag außgeschrieben wird, darbey unfehlbar er¬
scheinen und sonsten gegen Sr, Lden. euch alles gebührenden Respects
gebrauchen; daran vollziehet ihr unseren gnädigsten Willen und Meynnng,
nnd wir seynd euch mit pp. pp.

Wien den 4. April 1639.

16.

Bescheid für Herren Pfaltzgraffen von Newbnrg ans inbegriffene
undcrschiedliche Unusten.

Der Rom. Kayserl. Majest. unserm allergnädigstcn Herren ist in
llnderthänigkeit rsksrirst und vorgebracht worden, was bey derselben
Ihre Fürst!. Dnrchl. Herr Pfaltzgraff Wolffgang Wilhelm zn Newbnrg pp.
in zweyen snk änto Düsseldorfs den 9. nnd 14. Jan. ditz Jahr abgangcnen
Schreiben so wohl selbsten als auch absonderlich durch dero an kochge¬
dachter Kavserl. Majest. Hoff anwesenden Herren Sohn, Herren Pfaltzgraff
Philips Wilhelmen pp. in nnderschiedlichen Puncten nnderthänigst ange¬
bracht nnd nmb Kayserl. rssolntion nnd rsrusäirnng in ein- nnd anderen
gehorsamblich angesucht nnd gebetten hat.

So viel nun das erste Schreiben vom clato 9. 3nn. ncchsthin anlangt,
weilen allerhöchst gedachte Kayserl. Majest. über das 1., 3. nnd 4. Pnnctnm
sich von dero Hoff-Kriegsrath ans; allbereits allergnädigft rssolvirt, als
lassen sie es darbey nochmahls allerdings verbleiben.

Betreffend aber das andere Ustitnm, da haben höchstgedachteKayserl.
Majest. eine Nottnrft zn scyn erachtet, vorhero Ihre Churfürstl. Dnrchl.
zu Collen hierüber zn vernehmen; so bald nun solches geschehenund dero
Bericht einlangen wird, wollen alsdan Ihre Kayserl. Majest. sich bicrinncn
weiters allergnädigft erklären.

Beym 5. Ustito lassen allerhöchstgedachte Kayserl. Majest. deß Herren
Pfaltzgraffen Fürstl. Dnrchl. dahin bescheiden, daß sie Fürstl. Dnrchl. der
xrastsuäirenden Gelder halber sich bey deß Herren Cardinal Inlauts
Hochfürstl. Dnrchl. selbsten anmelden wollen.

Uber das 6. nnd letzte Ustitnur dieses ersten Schreibens erklären
sich Jhro Kayserl. Majest. allergnädigst, daß sie dieses beschehenen An¬
suchens inkünfftig anff begebenden Fall gnädigst eingedenck seyn wollen.

Was nun über das Ihre Fürstl. Dnrchl. in dem anderen snd Dato
14. Jan. abgegangenen Schreiben gehorsambst gebetten, daß ihre Kayscrl.
Majest. die rsllnvirts Summa der 860 zu Fuß nnd 100 Pferd ans;
denen von Ihrer Dnrchl. angezogenen Ursache» anff ?000 zu Fuß und
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300 zu Pferd verstärckcn einwilligen, auch die Stand zn deren nndcrhalt

nnd sonsten zu schuldiger uvLumoäutiou anhalten wollen, solches haben

höchstgedachte Kayserl. Majcst. in abermahlige reiste Bcrathschlagung
gezogen.

Alldieweilen aber dieses so wohl vorigen mit Gutachten des; hoch-

löblichen Churfürstcn OolloZii als auch denen letzteren wohlerwogenen

nnd pudlivirten Kayscrl. rssolutiousu nnd lüoorstis vom l l. Ootabris

und 21. Dsosmdris des ncchst abgewichenen 1638. Jabrs zu wiederlauffet,

als lassen es Ihre Kayserl. Majest. bey solchen cum (üc>Fiiit.ious ouusus

ergangenen rssoluliouou nnd in Krafft derselben beschehcner rsüuotiou

anff 809 zn Fuß und >99 zu Pferd nachmahls gnädigst verbleibe», des;

uugezweiffelten Verseheus, es werden hochgedachte Ihre Fürstl. Durchl.

solchem allem gebührlich nachkommen, mit aller weiteren Werbung in

Ruhe stehen und die Gülich- nnd Bergische Lande weiters nicht

Fvuvirsn.

Betreffend ferners dasjenige, so in Nahmen vor höchstgcdachtes

Pfaltzgraff Wolffgang Wilhelms Fürstl. Durchl. dero anwesender Herr

Sohn, Herr Pfaltzgraff Philips Wilhelm gehorsamblich klagend vorgebracht,

daß ncmblich die Gülich- und Bergische Laudstände den außgangeneu

rssolutionibus und Doorstis zuwider, vor der Erscheinung anff den

Landtagen sich undereinander nacher Cöllen beschrieben und, was sie anff

den Landtagen schließen wollen, prneoauolusg. votu inachen. Zweyteus,

zu Jhro Fürstl. Durchl. mehrer Beschimpfungen von dem inlridirtsn

Trnck nnd Anschlag der ^utsnisu noch nicht nachgelassen, auch drittens

anfss newe under ungegründten prustaxt eines sud 6uto 23. dcß

verwichcnen 1637. Jahrs außgangeneu Kayserl. Schreibens eine aber¬

mahlige Stewr von 25 999 Neichsthaler außgeschrieben; habe» mehr

höchsternente Kayserl. Majest. hierauff die Staude gnädigst ermahnet, daß

sie denen sub äuto l l. Octob. und 28. Dsosiubris deß nechft abge¬

wicheneu Jahrs ergangeneu rssolutiouidus und Oscrstis sich gemäß be¬

zeigen, nnd insonderheit, wan dcß gemeinen Landes Notturfft willen ein

Landtag außgeschrieben wird, darbey unfehlbar erscheinen, auch sonsten sich

alles gebührlichen Respects gegen Ihre Fürstl. Durchl. sich gebrauchen

sollen, deß gnädigstens Versehens, wan nur auch aufs Seitheu hochge¬

dachtes Herreu Psaltzgraffeu Fürstl. Durchl. den Kayserl. llsorotis nach¬

gangen und die von den Ständen geklagte Frn.vn.miuu abgeschafft, daß

alsdan zwischen hochgedachter Ihrer Fürstl. Durchl. und den Ständen

besseres vernehmen sehn, und alles was beydersetts biß dahero gegenein¬

ander geklagt worden, von sich selbstcn fallen und anffhören werde.

Wolches offthöchsternandte Ihre Kaiserl. Majest. mehr höchstgedachtes

Herren Psaltzgraffeu zn Newburg Fürstl. Durchl. aufs obgehörte Puuetcu

und petita. zum Bescheid zu erthcileu befohlen, die seyn und verbleiben

im übrigen dervselben mit Vetterlicheu Willen und Kayserlicheu Gnaden

und allem Guten wohl gewogen.

LiZuatuiu zu ^Vi<zu, den 4. ^.pril 1639.



17.

(iommissio aufs den Bischoff zu Würhburg in onusu. der Gülich-
und Bergischen Landständ oontru Pfalh Newbnrg.

il?oräiuuudt der Dritte pp. Ehrwürdiger Fürst, lieber andächtiger,
wir mögen Dr. A. gnädigst nicht bergen, was Massen bet) Uns der pp.
pp. Pfaltzgraff Wolffgang Wilhelm zu Newbnrg wider die Gülich- und
Bergische Landständ und gegen Sr. Lden. erstbesagteStänd hiuwidcrnmb
nun ein Zeithero mit undcrschiedlichen Klagschriffteneinkommen und ein
jeder Theil umb fürderlich romiclir- und Abhclffuug seiner Beschwernussen
in Nnderthänigkeit augehalten und gebetteu.

Wan wir nun dieselbe auf reiste und fleissige Erwcguug der Sachen
und aller ihrer Umbständ solcher Gestalt verabschiedet und darüber unsere
Erkantnuß ergehen lassen, wie Dr. A. auß dem Originul (welches nur
deroselben in änplo einzuschliesseu und durch sie oder ihre sudäsliZirts
einem und dem andern Theil zu Händen lifferen zu lassen, für rathsam
befunden) mit Mehrerin zu vernehmen hat.

Demnach es dan nunmehr anff deine beruhet, daß dieser und unser
vorige Abschieds-Dsorstu. und rosolntiouos zur würcklichen Vollziehung
gebracht werden und die hierin iutsrossirts Partheyen z» allem Überfluß
durch unsere Kayserl. Kommission solchen gehorsamst nachzuleben bewogen
werden, allermassen Dr. A. unser gnädigste inwntion hieriunen mit
mehrcm auß beykomiiiender Instruotion zu vernehmen.

Als haben wir deroselben solche (Kommission (worzu wir Jhro
zugleich allen vollkommenen Gewalt geben) gnädigst aufftragen und Dr.
A. benebens ^ ersuchen wollen, derselben sich gutwillig zu nndcruehmen,
darinuc» laut erstgemelterniiserer Insirnotion zu verfahren und bcy den
intsrossirton Partheyen aufs den Fall, sie bcy abgemelten unseren
Doorstis nicht also gleich noglliosoiron wollen, alle bewegliche Älotivou
noch weiteres einzuwende»,damit solchen unseren Verordnungen gehorsambst
nachgelebt und alle auß ein- oder ander sciths erfolgenden Widersätzlichkeit
dem gemeinen Wesen und ihnen den Partheyen selbst besorglich entstehende
Gefahr verhütet, wir auch dermahleiust ferner» Behelligung in dieser
Sachen eutübrtgt werden mögen. Allermassen diß Orths zu Dr. A. unser
gnädigst Vertrawen gestelt ist, und wir deroselbenmit beharrlichen Kayscrl.
Gnaden und allem Guten vordcrst gewogen verbleiben.

Geben Ddorsscloikk, 26. 8op>tomd.^.nuo >639.

18.

An die Gülich und Bergischen Landständ oum uotiltoutiouo
der dem Herren Bischoffen zu Bamberg ausfgetragener Commission.

(VitsI) Wir haben uns in Underthäuigkeitrokoriron und
vorbringen lassen, was bey uns sowohl der pp. pp. Pfaltzgraffeu zu
Newburg sto. wider euch, als wider Sr. L. ihrer, seither daß 14. Drills
nechsthiu in nuderschiedlichen Nomornlion und Schrifften gehorsamblich
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klagend angebracht, was anch ein »nd der ander Thcil »mb würcklicheab-
schaff- und romsäirung ihrer gegen einander geführten Beschwerten gebctten.

Gestalt aus nun ewer dabcy crbottcne beständige Trew und Dovotivn
zu sonders angenchinen gnädigsten Gefallen gereicht, und wir nicht zweiffeln,
ihr werdet unaußgcsctzrdarbet) verbleiben, euch auch nichts darvon ab¬
wenden lassen, also versicheren wir euch hinwieder gnädigst, daß wir euch
hinwieder gnädigst bey Recht, wider alle unbillige Gewalt schuhen und
nicht hülffloß lassen wollen, gestalt wir uns über vorangeregte nnsers
Vetters und Fürsten Lden, wider euch, und dagegen die von euch wider
Sr, Lden. geklagte Aravaming. solcher gestalt eines endlichen rosolvirt,
daß Wir uns kcins anderen versehen, dan ihr werdet zu beyden Thcilen
unseren vorigen und jetzigen Verordnungen in allem gchorsamlich, nach¬
kommen, damit aber solches würckiich beschehe und den vielfältigenKlagen
dermahlen einst recht abgeholffenwerde.

So haben wir zu solchem End deß pp. Bischoffen zu Bamberg und
Würtzbnrg A. unsere Kayserl. (lommissiou anffgctragen, daß sie diese
unsere letzter» rosolntion gedachtes nnsers Vetters und Fürsten, deß
Pfaltzgraffen zu Newburg Lden. und Euch anff einen gelegenenTag und
Orth durch sich oder dero sudäoloFirton eröffnen, und beyde Theil, so
viel jeden dieselbe und unsere vorige Abschiede berühren, zur purition
anhalte» solle, Euch solchem nach gnädigst vermahnet, ihr wollet euch
ewerseiths gehorsamlich darbet) bezeigen, wie die Schuldigkeit solches
sclbste» erfordert und unser gnädigstes Vertrauen zu euch gestelt ist.
Sevnd euch beneben mit beharlichcn Kayserlichen Gnaden wohl gewogen.

'lVion, d. 26. Lopllir. 1639.

19.

An Pfaltz Neivbnrg onnr notiktoations oommissionis.

Dnrchleuchtiger Hochgebohrncr lieber Vetter »nd Fürst pp. Wir
mögen D. Ld. gnädigst nicht verhalten, wns gestalt wir in denen zwischen
dcroselben und den Gülich und Bergischen Landständen schwebendenbe¬
schwerlichen cliikoroutisuUnsere abermahlige gerechte Kayscrl. rosolnlionos
ergehen lassen, dereuthalben auch dem HVit.) Bischoff zu Bamberg und
Würtzburg unsere Kayserl. (Kommission anff getvissc Maß anffgctragen,
wie Dr. Lden. von Sr. A. mit Mehrerin vernehmen wird, dieselbe darbet)
gnädigst ermahnendt, sie wolle sich angeregter (Kommission nicht allein
bequemen, sondern sich anch gegen obbcsagten Landständen aller ferner»
Thätlichkeit enthalten, dargegen Jhro angelegen sehn lassen, wie gute
Einigkeit und bessere Verständnuß beyderseits wieder gestifft und alle ge¬
fährliche Weiterung abgestellt und vermittelt werden. Jmmassen Wir uns
dessen zu Dr. Lden als einen gehorsamen Fürsten deß Reichs gäntzlich
versehen und dcroselben darbet) mit behörlichen Kayserl. Gnaden und allem
Guten vorderst wohl bey gethan verbleiben.

Geben in unserem Schloß zu Eberßdorff, den 26. 8op>t. ^nuo 1639.
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20.

An Pfaltz-Newbnrg, die Gülich und Bergische Landständ über

die freywillig verwilligte Stewren nicht zu beschweren.

Wir ?sräiunnclt der Dritte sto. Dnrchlenchtiger Hochgebohrner lieber

Vetter und Fürst, Uns haben die (Mt.) Gülich- und Bergische Landständ

in Underthänigkeit klagend zu erkennen geben, daß ob wohl Wir uns über

unsere den 1l. Ootobris dcß abgewichenen 16.86. Jahrs in §. So viel

die Nesidentz-Statt sto. ergangene rssolntion underm 4. Iritis süngsthin

wegen der pntrimonmI-Güter dahin erklärt, daß Wir nicht geineint ge¬

wesen, die Geistlichen und Adelichen Stände an ihren habenden xrivilsZiis

und Herkommen zu xrnsjnäioirsn, sondern diejenige verstanden haben

wollen, welche vor Alters hero stewrbar gewesen, Dr. Lden. doch sich

nichts desto weniger widerstanden, die von ihnen auß Gutwilligkeit zu

sudlövirung deß armen Manns im Land gewilligte frcywillige Steivren

von ihrem Einkommen 15 vom hundert zu ermelter Geist- und Adelicher

Ständ höchstem Nachtheil gleichsam aufs eine Schuldigkeit zu ziehen und

anßzndenten, danncnhero sie Uns, daß wir dieselbe bey vorgedachter unserer

Erklärung gnädigst zu schützen geruhen wollen, in Underthänigkeit ange-

rnffen und gebetten.

Wan wir dan solches ihr Begehren vor angeregter unserer rosolntion

und der Billigkeit selbst gemeß zu seyn befinden. Als haben wir Dr.

Lden. zu dem Ende hiemit gnädigst erinneren und benebens anbefehlen

wollen, daß sie sich dergleichen Newernng nnderlassen, noch die klagende

Ständ über dasjenig, was dißfals freywillig von ihnen beschehen, zur

Ungebühr nicht beschweren, oder solches in öonssciusnt? ziehen und im

übrigen sie die Ständ wegen Einwilligung der Ooutridntion also halten

solle, wie es dißfals unsere ertheilte gemessene rssolutionsL mit sich

bringen, daran beschicht unser gnädigster Will und Meynnng pp.

Wien, 22. iUsdr. 1640.

21.

An Pfaltz Nelvburg oum inolusions deß durch seinen Residenten

wider die Gülich und Bergische Landständ übergebenen hitzigen
NömoriiUs.

?Erclins.nÄt der Dritte pp. — Dnrchlenchtiger Hochgebohrner lieber

Vetter und Fürst pp. Ans dem oriZinal-Beyschluß hat D. Lden. mit

Mehrerin zu vernehmen, was bey Uns deroselben an nnserm Kayserl. Hoff

anwesender Ussiäent Philip Ludwig Breitschädel vor ein unbescheidenes

hitziges und anzngiges Anbringen gegen und wider die Gülich- und Ber¬

gischen Landständ einreichen und übergeben lassen.

Obwohl wir nun nicht dafür halten wollen, daß solches mit Dr.

Lden. Vorwissen und Befelch also anssgesetzt oder von deroselben ihme

Breitschädel in solcher Form einzugeben zngeschicket worden sehe. So

6
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haben wir doch Dr. Lden. besagtes Nomoriul zu dein End in Original

beyschliessen wollen, damit sie denselben solches gebührend verweisen, auch

dessen bey Vermeydnng unausbleiblicher Bestraffnng sich hinfüran zu ent¬

halten ihme ernstlich entbieden könne, und verbleiben Dr. Lden. mit

beharlichen Kayserl. Gnaden wohl beygethan.

Geben in unserem Schloß zu Eberstorff den 22. l?<zl>rnarii ^.nuo 1649.

22.

Bescheid in Sachen der Gülich und Bergischen Landständen

contra Pfaltz-Newbnrg. H22. ?odr. 1649.)

Der Rom. Kayserl. auch zu Hungaren und Böheimb Königl. Majest.

Unserin allergnädigsten Herren ist in Underthänigkcit rokorirt und vor¬

gebracht worden, was bey derselben der Dnrchlenchtigste Fürst Herr

Wolffgang Wilhelm, Pfaltzgraff bey Rhein, Herßog in Bayeren, Grasten

zu Veldentz und Sponheimb, wider die Gülich- und Bergische Landständ

und gegen seine Fürstl. Dnrchl. hinwidernmb erstbesagte Gülich- und

Bergische Landständ seither des; 14. Iritis nechstverwichenen 1639. Jahrs

in nnderschiedlichcn Nomorialion und Schrifften in Underthänigkeit klagend

angebracht und gebetten. Ob nun wohl allerhöchstgemelt Ihre Kayserliche

Majestät sich keines anderen versehen, dan es würden beyde Theil bey

dero so vielfältig ergangenen clooision- und Verordnungen dermahleins

sich zu Ruhe und Frieden begeben und derselben bey Ihrer ohne das

tragenden schwären Kayserlichen Regierung mit ferncrem anlanffen und

newcn Klagen verschont haben.

Nachdeme sie aber vernehmen müssen, daß ein und ander Theil

abcrmahls mit Beschwerden gegeneinander in nnderschiedlichen Schrifften

einkommen und nmb deren Kayserliche Abhülff- und romoäirung gebetten,

als haben sie dieselbe auff reiste und genügsame der Sachen Erkantnuß

nach folgender Gestalt verabschiedet.

Erstlich in dem sich des; Herren Pfaltzgraffs Fürstl. Dnrchl. beschwert,

daß die Gülich- und Bergische Landständ von dem im ^odrunro gemelten

1639. Jahres zu Düsseldorfs gehaltenen Landtag ohnverrichter Sachen

abgezogen und sich auff die gethane ?roxosition in nichts einlassen wollen,

seine Fürstl. Dnrchl. hetten dan angedeuten Kayserl. End urtheilen, Osorotis

und rosolutionidus zuvor ein völliges Genügen gethan, — hingegen aber

die Ständ sich hinwiedernmb beklagen, daß Ihre Dnrchl. Ihre Mitstände

so zu dein Landtag nicht erscheinen, oder sonst angedentcr mästen darvon

gezogen, eine Geldstrast von 39, 199 und wohl gar auch 499 Goldgülden

aufferlcgt, Item den außgelassenen Kayserl. Osorotis nicht gelebe und

nachkomme, sondern solche wider den klaren Buchstaben nach dero Willen

mißdeuten, erklären und rosolviron Ihre Kayserl. Majest. sich daranff in

Kaiserl. Gnaden also, daß, wie sie es wegen Erscheinung der Ständ zu den

Landtagen bey voren ihren ergangenen rosclntionibus allerdings ver¬

bleiben lassen, Also solle weder ein noch anderer Theil solche Kayserl.
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Ooorotn und Verordnungen über dasjenige, was darinnen dein klaren

Buchstaben nach versehen und disponier, weiter nicht sxtondirsn, noch

denselben einigen anderen Verstand machen, der Herr Pfaltzgraff auch von

der angemasten Bestraffnng der Landständ ab und zur Ruhe stehen, viel¬

mehr aber dahin sehen, daß er dieselbe bey gutem Willen erhalte und

hierdurch Ihrer der Stand Erscheinung bey den Landtagen umb so viel

befürderen helffen solle.

Damit aber die Stände sich wegen jetzigen gefährlichen Zeit und

Läuffcn zu den Landtägen zn kommen sich zu entschuldigen desto weniger

Ursach haben, wollen Ihre Kayserl. Majest. bey dero im Land liegenden Kriegs-

volck die gemessene Verordnung ihnen, damit besagte Ständ mit nothwendigen

Eonvo^sn zu und von den Landtägen versehen werden und sich ein- und

ausserhalb ihrer Häuser einiges Gewalts nicht zu befahren haben sollen.

Betreffend die von Ihrer Fürstl. Durchl. gebettene Abschaffung der

partionlnr-Znsammenkunfften der Ständ vor den Landtägen oto. Ist zwar

nicht ohne daß in dem do Dato Wien, den 28. ldooomd. verwichenen

1638. Jahrs gebettenen Erlenternngs-Ilsorot in §. zum anderen PP.

anßtrücklich rosolvlrt, daß die Ständ bey den Landtagen erscheinen und

die Notturfften beförderen und schliessen helffen, vorhero aber keine

Eonvsntus, wordnrch unter den Ständen Trenn- und Sondernngen ent¬

stehen, oder dieselbe zu frühezeitiger Behandlung ihrer Stimmen deß anß-

geschriebenen: und bevorstehenden Landtags halber anlaß nehmen möchten,

halten und anstellen sollen pp.

Gleichwohl aber weilen Weyland Ihre Kayserl. in Gott allerseligst

ruhender Herr Vatter Christmiltesten Andenckens besagten Ständen erlaubt,

daß sie zn prossciirnnK ihres Rechtens zusammen kommen und ihre

Nothturfft berathschlagen mögen, seine Fürstl. Durchl. auch vermög dero

Kayserl. Endurtheils und tlnnl Osoision scrd dato Eberßdorff den anderen

Octobris 1635 hieran nicht hindern sollen, also lassen Ihre Kayserl. Majest.

es auch dabey als einer vorhin rosolvlrtor Sach gleicher Gestalt bewenden.

Was dan die von seiner Fürstl. Durchl. begehrte Kassation der

Landständ Volon belangen thuet, da erinneren sich Ihre Kayserl. Majest.

annoch gnädigst, was so wohl deroselben in Gott ruhender Herr Vatter

Christmiltester gedächtnuß, als auch sie selbsten, snb Oato 25. VnZnsti

deß verwichenen 1637. Jahrs hierüber rssolvirt, und weilen die Volon

zn nichts anders, als zn oonsorvation der UriviloAlsn und Ookonslon

deß Vatterlandes angesehen, auch von Alters hero bey den verstorbenen

Hertzogen zn Gülich hergebracht, znmahlen aber den gemeinen beschriebenen

Rechten, Reichs-Satznngcn und der gülden Bull nicht zuwider.

Als haben Ihre Kayserl. Majest. nicht sehen, noch befinden können,

wie sich mehr höchstgedachter Herr Pfaltzgraff darab zu beschweren Ursach

gehabt, gleichwohl daß die Ständ auch ihres Theils derselben gemeß ge-

leben und hierinnen weiter nicht gehen sollen.

Anlangend dasjenige, was Ihre Fürstl. Durchl. wegen abführung

deß Kayserlichcn Kriegsvolck zn Verhütung der Landen rnin. Item, daß

g»
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Ihre Kayserl. Majest. sich schrifftlich und niioonllioicmirt erklären wollen,

der Gülischen Landen so lang deß Feindsvolck sich darinnen nicht ein¬

lagert, mit aller Einquartierung und Kricgsbeschwerden zu verschonen

begehrt, wolte Ihre Kayserl. Majest. zwar gnädigst gern sehen, daß diese

Länder anß denen angeführten Ursachen allerdings verschont bleiben könten,

weilen es aber Hey jetzigen gefährlichen länfften Vns unmöglich, als

wollen sie gehöriger Orten die gemessene Verordnung ihnen, daß selbige,

so viel immer möglich, verschont werden sollen.

Was aber die von dem Herren Pfaltzgraffen gebettene Hilst, und

daß Ihre Kayserl. Majest. ihrem Kriegsvolck und dessen Ctsnornlsn, so

nechst an diesen Landen gelegen, gnädigst anbefehlen wollen, seiner Dnrchl.

aufs allen Nothfall unerholt weiteren Befelchs zuzuziehen betreffen thnct,

ohne dem, daß in dem Pragerischen Friedenschluß in diesem Fall genugsam

vorgesehen, so wollen doch Ihre Kayserliche Majest., dafern sie in solcher

Gefahr und Roth begriffen seyn sollen, dieselbe nicht hilffloß lassen.

So viel nun die von den Landständen ferner eingebrachte Aravaminn

betrifft, daß ob höchstgemeltes Herren Pfaltzgraffens Fürstl. Dnrchl. zu

außtheilung und rsxartitton der gnnrtisr die von den Ständen anß

ihrem Mittel benendte zwo Adeliche Persohnen nicht oonllrmirsn, noch

gestatten wollen, daß sie die Ständ ihre Leuth dabey haben, sonderen

dieselbe durch die anß ihrem Mittel vor etlichen Jahren verordnete Kriegs-

Commissarien verrichten lassen sollen, verbleiben es bey Ihrer Kayserl.

Majest. erlentterungs-Utzorst allerdings, wie auch bey der, gedachtes

1639. Jahres den 2. Aprilis ergangenen Kayserl. rssolntion, und wollen

Ihre Kayserl. Majest. dessen schuldige observantz S. Fürstl. Dnrchl. hiemit

ernstlich anfferlegt, benebens auch deroselben und vorbemelten Ständen

gnädigst anbefohlen haben, daß sie es bevderscits in verfaster Instrnotion

bey dem alten Herkommen verbleiben lassen sollen.

Anlangend daßjenige, daß deß Herren Pfaltzgraffens Fürstl. Dnrchl.

sich zu der dem Rath zu Collen, wegen auffnehmnng der Rechnung auff-

getragener Oommission nicht verstehen wolle. Item ihre Underbeamptcn

zu besagter Raitung nacher Cöllen nicht zu erscheinen verbiete, lassen es

Ihre Kayserl. Majest. nngeacht alles darwider eingebrachten vor- und

Einwendens bey vorigen Patenten, rssolntion und Verordnungen Nach¬

mühls verbleiben, wollen auch Ihrer Fürstl. Dnrchl. darbey nachmahls

ernstlich anbefohlen haben, die angeordnete Kayserl. (lommission weiters

nicht zu verhinderen, noch dero Nnderbeampte davon abzuhalten, sondern

anff deß Magistrats zu Cöllen fernere Lokation solche vielmehr nach

Möglichkeit zu befürderen.

Belangend die von den Ständen geklagte Verhinderung ihnen zu

xrosscwt.ion ihres Rechtens und anderen Landsnotturfften verwilligte»

Oollsotation, wollen Ihre Majest. und ist derselben ernstlicher Befelch, daß

denen vom 4. Septembris und andern Octobris ^,rmo 1637. so wohl,

auch den 22. Martii und 11. Octobris nechst abgewichenen 1638.

Jahrs ergangenen gemessenen rssolntionidus gehorsamblich nachgelebt und
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dargegen die von des Herren Pfaltzgraffen Dnrchl. beschehenen .Inssionss

anffgehebt werden solle», immassen dan Ihre Kayserliche Majest. solche

llnssionss hiennt wiedernmb anffheben nnd seiner Fürstl. Dnrchl. auch

dero Underbeainpten hiemil anfferlegt haben wollen, daß sie bey Ver-

meydung ernster Straff nnd unaußbleiblicher Lxsvution die Stand an

solcher Liontribnt.ion nicht hinderen sollen, jedoch vorbehaltlich der

ligniäntion was bezahlt nnd wohin es verwendet.

Betreffend den anff den 12. Aprilis zu Düsseldorff von Vögten und

geineinen Bawrsleuthen angestellten Landtag und von denselben verwilligte

60000 Reichsthaler, und was sonstcn bey denselben vorgelauffen, weilen

solches Sachen seynd, so nicht allein dem Kayserl. tinnl llsvisionibus

schnurstracks zuwider, und mit keinem Grund und Bestand Rechtens be¬

hauptet werden können, sonderen nur zu Auffruhr und schädlichen ver¬

goltenen Trennungen anlaß geben, auch zu grossem pvusjnäitk denen bey

der Gnlischen snoasssimr intarsssirton Chnr-Fürsten nnd Ständen, so

dan zu Schmählernng des Heiligen Reichs Regalien gereichet.

Als thnn Ihre Kays. Majest. austragendem hohen Kayserl. Ampt

solches alles gäichlich oussirsu, auffheben, und seiner Fürstl. Dnrchl. und

dero Underbeampten mit ernst und unaußbleiblicher Straff anbefehlen,

daß sie sich hinfnro dergleichen Beschreibungen der Bawren enthalten, die

Bawren aber zu solchen Zusammenknnfften keineswegs erscheinen, noch z»

erscheinen schuldig sein sollen.

So viel aber die bey diesen Puncten in der under Stätte Nahmen

wider die Landständ angebrachte Beschwernüssen belangt, weilen solche an

dero Kayserl. Hoff nicht gehörig, haben sie ihre Zruviming. gehöriger

Orthen vorzubringen. Was dan die von Ihrer Fürstl. Dnrchl. dem

Herrn Pfalsigraffen bey dem im Febrnario jüngst verwichenen 1639. Jahr

gehaltenem Landtag begehrte Lontvikntivn vor 2000 zu Fuß und etliche

hundert Pferd betreffen thuet. Weilen solches denen sud äuto den

4. Febrnarii und 25. Augusti 1637 ergangenen und den 11. Octobris

und 10. Novembris nechst verwichenen 1638. Jahrs wiederholten Ver¬

ordnungen zuwider lanffe, Krafft deren seiner Fürstl. Dnrchl. mehr nicht

als 800 zu Fuß nnd 100 zu Pferd dergestalt verwilliget, daß die monat¬

liche Bezahlung vermög der Lands-Privilegia beschehen solle, also lassen

Ihre Kayserl. Majest. es bey jeßt gehörtem vöckncnvtsn Uumsvo ver¬

bleiben, mit dem gnädigste» Befelch, daß Ihre Fürstliche Dnrchl. diese

Anzahl nicht überschreiten nnd, was darüber geworben, alsbald abschaffen,

die Stand aber die Contribntion zu underhaltnng dieser 300 zu Fuß

und 100 zu Pferd hievor anffgelegter Massen ordentlich liefferen und sich

dessen im geringste,? nicht verweigeren sollen, Jedoch aber, wan es die

höchste Nottnrfft erforderen würde, daß über offtgedachte 800 zu Fuß

und 100 zu Pferd noch mehr Volck geworben werden müste, daß es mit

Bewilligung der Ständ anff einem öffentlichen Landtag geschehen solle.

Bey welchem Punct Ihre Kayserl. Majest. vermög dero vssolution

suk äuto 24. Septembris Anno 1637 derjenigen Officier halber, so die
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Stand zum Commando über gedachtes Kriegsvolck ans; ihrem Mittel

vorschlagen möchten, die weitere gemessene Verordnungen thnn wollen,

wan sie dißfals igualitioirto sudjoota auß ihrem Mittel benennen werde»,

damit diese Ihre Kayserl. rssoluticm würcklich vollzogen werde.

Nicht weniger, daß sich die Stand zun; höchsten beschweren, daß

offt höchsternanter Herr Pfalizgraff dem Ooorsto vom Ii. Ootodris ge¬

nieß die Lehen- und Mann-Cammer oder das lluäioium partum duriao

noch nicht wieder angerichtet, da ist mehr allerhöchstgemelt Ihrer Kays.

Majest. ernstlicher Will und Befelch hiemit, daß seine Fürstl. Dnrchl. die

Lehen- und Mann-Cammer ohne einigen weiteren Verzug wieder anrichten,

und daß sie deine also gehorsaniblich nachkommen innerhalb zweyen

Monathen nach Verkündigung dieses vor hochgemelten Kayserl. Commissarien

clooiren oder im widrigen Fall der Dxsout.iou gewärtig seyn solle.

Und weilen Kayserl. Majest. sich in Puncto der Stewrbarn xatri-

mouial-Gütter Ihrer den 4. Aprilis jüngst verivichenen t639. Jahrs

gethanen Erklärung gemäß nachmahlen rosolvirt, dessen auch under

heutigen äato seine Fürstl. Dnrchl. durch ein absonderliches rosoript

erinneren lassen, so hat es darbey sein ungeändertes verbleiben, daß

nemblich der Herr Pfaltzgraff die Ständ dißfals zur Ungebühr nicht be¬

schweren, noch auß deine, was aus Gutwilligkeit geschehen, eine Schuldig¬

keit machen, wie auch im übrigen es wegen Einwilligung der Contribntion

also halten solle, wie es dißfals die ertheilte Kayserliche rosolutiouss

aiißführen und mit sich bringen.

Nachdeme auch beyde Theil wegen Abstellung der durch die Nieder-

Burgnndische Regierung in Sachen Bellerbusch ooutra Elverfeld fürge-

nommcner roxrsssalisu einkonimen, also haben Ihre Kayserliche Majest.

diß Orths nicht allein deß Herren Cardiuals lukanto Hochfürstl. Dnrchl.

gebettener Massen zuzuschreiben, sondern weil auch der Herr Pfaltzgraff in

seinem Schreiben sud xrässut: den 8. Jnlii nechst verwichenen l639.

Jahrs vermeldet, daß durch ein von seiner Fürstl. Dnrchl. gesprochenes

Endurtheil den Bellerbusch der Sachen verlustig erkennt, sich darauff als¬

bald in Braband gewendet und die roprsssalim; außgebracht, sich dahin

allergnädigst rssolvtrt, daß Ihrer Dnrchl. gedachtes Urtheil in autlrou-

tioa korma an Ihre Kayserliche Majest. überschicken, und die Ständ über

vorberührtes dero Schreiben mit ihren; Bericht vernommen werden sollen.

Welches alles mehr allerhöchst gemelte Ihre Kays. Majest. offteruenten

beyden Partheyen aufs ihre beyderseits geschehener gehorsambstes anbringen

und bitten zu endlicher, dero Kayserliche» rssoiutiou und Verabscheidnug

zu ertheilen, gnädigst anbefohlen haben und verbleiben denselben sampt

und sonders mit beharrlichen Kayserliche» Gnaden und allem guten vorderst

wohl gewogen.

LiZnatum zu 4Visu under Kayserl. Majest. hievorgetrnckten Jnsiegel

den 22. Monath-Tag ?odruarii im 1646. Jahr sto.
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